
Unterrichtung für bundesstatistische Erhebungen der Gewerbean- und Gewerbeahmeldungen nach $ 17

Bundesstatiäikgesetz (B$tatG) und nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 20161679 (DS'GVO)

über die Gewerbeanzeigen für Gewerbean- und -abmeldungen nach !) 14 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nlr. 3 der Gewerbeordrrung (GewO) werden vott

clen statistischen Amtern der Länder monatliche Erhebungen als Bundesstatistik durchgefülrrt.

Zweek der Erhebung
Die bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen, die ein Gewerbe an- oder abmelden, monatlich durchgefÜhrte Statistik client der Gewinnung

zuverlässiger, aktueller uncl huntjesweit vergleichbarer Daten iiber die Geweibean- und -abmeldungen. Sie ist unentbehrliche

lnformationsgrunrllage für die Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Strukturpolitik.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht, Umfang und Art der Erhehung
Rechtsgruncllagö der Statistik ist $ 14 Abs" 13 in Verbinclung mit S 14 Abs. 14 Nr. 5 GewO in Vertrindung mit der Gewerbeanzeigenverordnung

{GewAÄzg sowie in Verbindung mit dem BStatG. Erhoben werden die Angaben zu I 3 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe a GewAnzV (Feld-Nummern 6, 10,

ig nis ZS, 29txtd32 cjerAnlage l zur GewAnzU und zu I3 Ahs.2 Nr.3 Buchstabe c GewAnzV (Feld-NLtmmern 6, l-0, 18 bis 26,28 und 29 der

Anlage 3 zur GewAnzV). Die Auskunftspflicht ergibt sich aus S 14 Abs. 13 GewO in Verbindung mit S 15 BStatG. Nach S 14 Abs. 13 Satz 4 GewO

sind ciie Gewerbeanzeigepflichtigen, die ein Gewerbe an- oder abnrelden, auskunftspflichtig und erfüllen die Auskunftspflicht durch Etstattung der

entsprechenclen Gewerbeanzeige. Nach $ 3 Absatz 4 GewAnzV werclen die Daten aus der Gewerbeanzeige elektronisch über verwaltungsitrterne

Kommunikatior']snetze oder verschlüsselt über das lnternet an die staiistischen Arnter der Länder übermittelt.

Geheimhaltung
Die erhobenerr Einzelanqaben werden r-rach !i LO BStatG bzgl. statistischer Verwendungszwecke grurrcisätzlich geheint gehaltetr. Nur in

ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermiltelt werden.
Eine Überrnittlung von Einzelangaben ist grundsätzlich zulässig an:
- öffentliche Stellen r-rnd lnstitutionen innerhalb de$ Statislischen Verbunds, die nrit der Durchführung einer Bundes- oder europaischen Stätistik

betraut sind (2" B. die Statistischen Amter der Lancier, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Aott der Europäischen Union [ELlrostat]),
- Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (2. B. lTzBurtd, Rechenzentren der Länder). Nach S 1"6 Abs. 6 BStatG ist es zulässig,

den HochscSulen oder sonstigen Einrichtungen mit cler Aufgabe unabhängiger wissenschaftliclrer Forschung lür die Durchführung
wissonschaft licher Vorhaben

l. Einzelangaben zu übermitteln,
Aufwand an Zeit, Kosten und
Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche de$ Statistisctten Bundesamtes Llnd

Einzelangaben ohne Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben)
Wahrung der Geheinthaltung getroffen werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltlrrtg besteht für Persotren, die Einzelnngaben erhalten.

wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnisnräßig großen

Arbeilskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können {faktisch anonytnisierte

der statistischen Amter der Länder Zugang zu
zu gewähren, wenn wirksanre Vorkehrungen zur

Hilfsmerkmale, laufende Nutnnrern I Ordnungsnummern, Löschung, Statistikregister

Name des Geschäfts; Ort und Nummer cles Eintrags; Name und Vorname des Gewerbetreihenden; Zahl der geschäftsführenden Gesellsclrafter/

Zahl der gesetzlichen Vertreter; Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen det Betriebsstätte, der Hauptniederlassung sowie der friiheten

bzw. künttigen Betriebsstätte (Feld-Nummern l- bis 5, :.2undLS bis 17 derAnlagen l und 3 der GewAnzV) sind Hilfsmerkniale, die lediglich der

technischen Durchführung cler Erhebung clienen. ln den Datensätzen mit cien Angaben zu den Erhebungsnterkmalen werden diese Hilfsmerkmale

nach Abschlgss der überprüfung der Erhebungs- und Hilfsnrerkrnale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den

Erhebr-rngsnrerkmalen werderr s6länge verarheitet uncl gespeichert, wie die$ für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Die

Hjllsrnerlinrale werden nach 5; t3 Abs. 1 BStatG in Vertrindung mit 5 1 Abs. 1 Statistikregistergesetz (StatRegc) bei Gewerbeanmeldungen

zusammen mit den Erhebilngsnterkmalen der Feld-Nummern 6, 10, l"B bis 25, 29 und 32 der Anlage 1 der GewAnzV und bei

Gewerb'eabmeldungen zusammen mit den Erhebungsmerkmalen 6, 10, 18 bis 26, 28 Lrnd 29 der Anlage 3 der GewAnzV im Unterrrehmensregister

f ür statistische Verwenclungszwecke gespeicherl.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Dätenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden (Anzeigepflichtigen). deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, kÖnnen in Bezug auf die bundes$tatistischen

Erhebungen

- eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

- die Berichtigung nach Arlikel 1"6 DS-GVO,

- die Löschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie

- die Einschrärrkung der Verarbeilung nach Artikel 18 DS-GV{)
der jeweils sie betreffenden personenbezoqenetl Angaben beantragen otjer rler Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21"

DS-GVO widersprechen. Sollte von clerr oben genannten Rechten Gehrauch gemacht werden, prüft die zuständige öffentliclre Stelle, ob die

gesetzlichen Voraussetzullgen hierfür erlüllt sind. Die antragstellerrde Person wird gegebenenlalls aufgefordert, ihre ldentilät nachzuweisen, bevor

weitere Maßnahmen ergriffen werclen. Fragen und Beschwerclen aiber ctie Einhaltung datenschutzrechtlicher BestinrnlLlngen können iederzeit an

d je behördlichen DatenschLltzbeauftragten det' Statistischen Amter des Bundes und der Länder oder an die leweils zuständigen

Datenschutzaulsichtsbehörden gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter htlps:/lwvuw-.stali$tikDorlal.de/deldatelschutz'



L
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Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach S 138 Abs. l- der Abgabenordnung bei dem für den angenteldeten Betrieb zusändigen
Finanzamt; die übrigen steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberührt. Diese Anzeige gilt gleichzeitig auch als Mitteilung nach I 192
Ab$^ l- des Siebten Bur;hs SozialgesetzburJr (ScB Vll) gegenüber dem zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungstläger.

Unberrihrt bleiben auch die sonstigen öffentlich-rechtlichen Pflichten, z. B. nach dem Arbeits- und Sozialversicherutrgsrecht oder dem
Außenwirtschafts- unrl Auslänclerrecht. Diese Bescheinigung berechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Anderung oder Eweiterung
oder Verlegung eines Gewerbebetriebes, wenn dafür eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist.

ZuwiderhandlLrngen gegen eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht oder eine Pflicht zr.rr Eintragung in die Handwerksrolle können mit Geldbuße, in

bestirnmten Fällen (vgl. S 148 der Gewertreordnung (GewO)) auch mit Geld$trafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Fortsetzung eirres

ohne eine etvva erforderliche Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann verhindert werden (5 15 Abs.
2 Gew0, S 16 der Handwerksordttung (HwO)).

Ein Wechsel des Betriebsinhabers (2. B. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Anderung der Rechtsform) einschließlich des Ein- oder Austritts
geschäftsführender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstätigkeit (2. B. Umwandlung eines
Großhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tätigkeit auf Waren oder Leistungen, die bei Betrieben der angemeldeten Art nbht
geschäftsüblich sind (2. B. Erueiterung eines Großhandels um einen Einzelhandel), eine Verlegung des Betriebs oder die Aufgabe des
Betriebes ist erneut nach 5 14 GewO anzuzeigen.

Bei bereits gegrllndeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen müssen die in dem Gesellschaftsvertrag
oder in cler Satzung angegebenen Gründer jeweils eigene Gewerbeanmeldungen mit einem Hinweis auf die Gesellschaft in Gründung sowie
ggf. weitere Gesellschafter abgehen. Nach Eintragung der juristischen Person in dem betrefienden Register hat deren gesetzlicher Vertreter
für cliese eine Gewerbeanmeldung al:zugeben und die Gründer müssen für sich jeweils entsprechende Gewerbeabmeldungen abgeben.

Ausländer, mit Ausnahn'le der EU-Bürger oder Staatsangehörige der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), die in
eigener Person im lnland eine gewerbliche Tätigkeit ausüben wollen, bedürfen von der daflir zuständigen AusländerbehÖrde einer
Niederlassungserlaubnis oder einer Aufenthaltserlaubnis, die die Austrbung einer entsprechenden Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt.
Schweizer Staatsbürger haben ihr Freiziigigkeitsrecht aus dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz
(BGBl. ll 2001 S. 810) durch Vorlage eines deklaratorischen Aufenthaltstitels nachzuweisen, soweit sie sich in der Bundesrepublik
Deutschland niederlassen oder zur Erbringung von Dienstleistungen mit einer Dauer von nrehr als 90 Tagen berechtigt sind.

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung benötigt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung erfolgt aufgrund und zum
Zweck des S 14 GewO, des Ar,t. 6 Abs. 1c DSGVO und den Regelungen der Abgabenordnung.

Nähere lnformationen zu lhren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten näch Artikel 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung erhalten Sie bei:

Datensch utz beauft ragter

2.

J-

4.


